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1. (1)Dem landlichen Stral’ennetz im Sinne dieses Gesetzes sind alle StralRen und Wege im Lande Salzburg
zuzurechnen, die

1. a)StralRen, auf die das BundesstralRengesetz 1971, BGBI Nr 286/1971, zuletzt geandert durch das Gesetz
BGBI | Nr 143/2023, Anwendung findet;

2. b)von jedermann unter den gleichen Bedingungen benutzt werden kénnen;

3. o)ihrer baulichen Errichtung nach zumindest den Verkehr mit Personenkraftwagen zulassen;

4. d)StraRRen, auf die das Forstgesetz 1975,BGBI Nr 440/1975, zuletzt gedndert durch das GesetzBGBI |
Nr 144/2023, Anwendung findet;

5. e)nicht einer der im Abs. 4 genannten StralRenarten angehdren.

2. (2)Als dauernd bewohnte Ansiedlung im Sinne dieses Gesetzes hat insbesondere jeder dauernd bewohnte und
bewirtschaftete landwirtschaftliche Betrieb zu gelten. Nicht als Ansiedlung im Sinne dieses Gesetzes gelten
Zulehen, Almhutten, Schutzhitten, Jagdhauser, Ferien- und Wochenendhduser oder -siedlungen,
Schrebergartenhauser und -siedlungen, Baustelleneinrichtungen und sonstige Bauten voribergehenden
Bestandes u. dgl. Bei der Beurteilung der ZweckmaRigkeit einer Verbindung unter mehreren ist neben der Kirze
und leichteren Erhaltbarkeit auch die Gemeindezugehorigkeit und Versorgungslage der erschlossenen
Ansiedlungen zu berucksichtigen. Als gréBere Siedlungen (Ortschaften) im Sinne des Gesetzes gilt eine
geschlossene Ansiedlung mit mehr als 30 standig bewohnten und gemal3 8 18 des Baupolizeigesetzes 1997, LGBI
Nr 40, mit Orientierungsnummern versehenen Bauten.

3. (3)Zur Beurteilung, ob ein ordnungsgemal abgeschlossener Ausbau- und guter Erhaltungszustand vorliegt, hat
die Fondskommission Richtlinien zu erlassen. Diese haben zu gewahrleisten, daf3 nur Stral3en, die eine sichere
Benttzung auch durch Personenkraftfahrzeuge zulassen, als landliche Stral3en gelten kénnen. § 5 Abs. 2 letzter
Satz findet auf diese Richtlinien Anwendung.

4. (4)Nicht als StralRen gemal3 Abs. 1 gelten:

1. a)StraBen, auf die das Bundesstral3engesetz 1971, BGBI. Nr. 286, Anwendung findet;

2. b)LandesstralRen, Eisenbahnzufahrts- und sonstige Konkurrenzstral3en nach dem Salzburger
LandesstralRengesetz 1972, LGBI. Nr. 119, sowie Stral3en, deren Uberértliche Bedeutung gemal3 § 42 Abs. 2
dieses Gesetzes festgestellt ist;

3. ¢)Stralen, die als Hauptverbindung groRerer Siedlungen (Ortschaften) in der Gemeinde oder der Gemeinde

mit einer Nachbargemeinde dienen;

d)Stral3en, auf die das Forstgesetz 1975, BGBI. Nr. 440, Anwendung findet;

e)Stral3en und Wege, die nur der inneren ErschlieBung einer Siedlung dienen;
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f)StralRen, fur deren Benltzung Entgelte, Mauten u. dgl. zu entrichten sind;
7. g)Wege, die bei Betrieben der inneren Verkehrslage zuzurechnen sind.

5. (5)Die Zugehorigkeit einer Stralle zum landlichen StralRennetz ist auf Antrag des StraBenerhalters vom Fonds
durch Bescheid auszusprechen. Dieser Ausspruch hat den Anfangs- und Endpunkt der landlichen StrafBe und,
soweit erforderlich, den StraRenverlauf zu bezeichnen und die Lange der StraRe festzustellen, in der sie zum
landlichen StraBennetz zahlt. Bei StraRen, die zu grolReren Siedlungen (Ortschaften) fihren, hat als Anfangs- bzw.
Endpunkt der zum landlichen StraRennetz zu zéhlenden Stral3e das erste an der StralRe liegende Objekt der
Siedlung (Ortschaft) bzw. die Abzweigung der ersten Zufahrt zu einem solchen zu gelten. Andern sich die fiir die
Zugehdrigkeit einer Stralle zum landlichen Stral’ennetz maligebenden Verhéltnisse fiir die ganze Stral3e oder
Teilstrecken hievon, so ist von Amts wegen die Feststellung aufzuheben oder abzuéndern. Jede solche Anderung
ist dem Fonds vom StraBenerhalter unverziglich schriftlich anzuzeigen. Unterlat der StraRenerhalter diese
Anzeige und ergibt sich daraus eine ungerechtfertigte Leistung des Fonds, so findet &8 13 Abs. 1 sinngemaf}
Anwendung.

6. (6)Die StraRRen, deren Zugehdrigkeit zum landlichen StraBennetz festgestellt ist, kdnnen in einem nach
Rechtstragern gegliederten Verzeichnis zusammengefalit werden.

In Kraft seit 01.01.2026 bis 31.12.9999


https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1971_286_0/1971_286_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2023/143
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1975_440_0/1975_440_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2023/144
https://www.jusline.at/gesetz/fels-gesetz/paragraf/18
https://www.jusline.at/gesetz/fels-gesetz/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/fels-gesetz/paragraf/13

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 6 FELS-Gesetz
	FELS-Gesetz - Ländliches Straßennetz-Erhaltungsfonds-Gesetz


